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Praktische Klätter für die Werkstatt
mit besonderer Berücksichtigung der

Kunst im Handwerk.
Herausgegeben unter Mitwirkung schweizerischer

Kunsthandwerker und Techniker
von Waiter Senn-Hoidinghausen.

Organ für die sffimllen Publikationen des Schweiz. Gewerbevereins.

Offizielles und obligatorisches Organ des Aarg. Schmiede- und Wagnermeislervereins.
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Zürich, den 7. April

MchenMch: Die C ede yoldne Horte bringt
Der Fault, die kraftvoll ste bezwingt.

Werte Abonnenten!
Fünfzehn stattliche Jahres-

bände der „Illustrierten schwei-
zerischen Handwerker-Zeitung"
sMeisterblatt) liegen vor uns
und niit heutiger Nummer be-

ginnt der

—z t«. Jahrgang s—
dieses Geschäfts o r g an s der schweizerischen
Handwerksmeister und deren Lieferanten.

Diese ganze Reihe der Iahresbände gibt Zeugnis
von der fortschreitenden Schaffenskrast des Einzelnen
und der Gesamtheit, wie sie im Schweiz. Gewerbe-
verein und dessen Sektionen pulsiert und von dem stets

wachsenden geschäftlichen Leben und Streben unserer

tüchtigen Handwerksmeisterschaft.
Handwerk und Gewerbe sind in der Schweiz noch

einer großen Weiterentwicklung sähig, mögen gewisse

Pessimisten noch so eifrig das Gegenteil behaupten.

Wie wetteisern Staat, Gemeinden und vereine mit-
einander in der Fürsorge für eine bessere Schulung der

Lehrlinge und Gesellen! wie ernst und würdig wird in
den Vereinen der Stand und Gang von Handwerk und
Gewerbe beraten, um aus dem Wege der Gesetzgebung
uud durch die wacht der Solidarität die ökonomische
Besserstellung der Meister, sowie die wahre Wohlfahrt
der Gehülfen herbeizuführen! Mit wieviel Umsicht ist
die wehrzahl der Meister bemüht, durch Anschaffung

verbesserter Werkzeuge und Maschinen und Einstellung
motorischer Urast ihre Leistungsfähigkeit zu erhöhen!
Und welch' gediegene Arbeiten in jeder Branche weisen
die Gewerbeaussteilungen jetzt schon aus! Also frisch
und mutig weiter aus dieser Bahn I Unser Losungswort
sei allezeit: Auswärts — Vorwärts!

Indem wir unsern werten Mitarbeitern an dieser
Stelle noch unsern besondern Dank aussprechen für ihre
treue Mithülfe an der Verbesserung unseres Grgans
und sie um weitere Unterstützung des Blattes bitten und
indem wir von unsern Abonnenten hoffen, sie werden
die Handwerkerzeitung auch in Zukunft als ihr geschäst-
liches Leibblatt betrachten, entbieten wir Allen unsern
herzlichen Gruß!

Die Redaktion.

Schweiz. Oeweröeverein. êlINNèîMLîlN
tàresp.)

Die Einführung kürzerer Zahlungsfristen
und die prompte Bezahlung der Handwerker-
rechnung durch die Kunden gehören zu den besten
Mitteln, dem Gewerbestand aufzuhelfen, seine sociale
Lage zu verbessern. Jeder rechtlich denkende Freund
des arbeitenden Volkes sollte sich dessen bewußt sein,
daß ebensogut wie der Kaufmann und Industrielle
gewohnt ist, für gelieferte Ware sofort Rechnung zu
stellen und einen Zahlungstermin von 3 Monaten zu
bestimmen, auch der weniger kapitalkräftige Handwerker
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